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Allgemeine Einkaufsbedin-
gungen der SAP (Schweiz) 
AG („SAP“) für die Erbrin-
gung von Dienstleistungen 
durch Unterlieferanten („UL“) 

1. Geltung der Vertragsbedin-
gungen 

1.1 Die SAP erbringt für ihre 
Kunden Dienstleistungen im 
Rahmen der Einführung und In-
stallation von SAP-Software. 
Der UL verfügt über spezifi-
sches SAP Know-how und/oder 
komplementäre Anwendungen 
und ist bereit, SAP im Rahmen 
ihrer Kundenprojekte zu unter-
stützen. Diese Unterstützungs-
leistungen können in Form von 
reinen Beratungsdienstleistun-
gen oder Realisierungsdienst-
leistungen (nachfolgend auch 
„Dienstleistungen“ genannt) er-
folgen. Diese Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen für die Er-
bringung von Dienstleistungen 
durch UL (nachfolgend „AEB“), 
der jeweils aktuelle SAP-Verhal-
tenskodex 
(http://go.sap.com/about/agree-
ments/sap-supplier-portal.html) 
sowie die Globalen Richtlinien 
der SAP zu geistigem Eigentum 
(siehe Anhang 1) gelten, soweit 
nicht ausdrücklich und schrift-
lich anders bestimmt, für alle 
Leistungen des UL im Rahmen 
von Beratungs- und Entwick-
lungsprojekten für SAP Soft-
ware-Systeme, insbesondere 
für solche, die für Kunden der 
SAP erbracht werden. Anders-
lautende Bedingungen werden 
nicht Vertragsinhalt, auch wenn 
SAP nicht ausdrücklich wider-
spricht. 

1.2 Offerten des UL, die auf-
grund einer von SAP gemach-
ten Einladung zur Offertstellung 
abgegeben werden, sind kos-
tenlos und für SAP unverbind-
lich. Sie müssen dem Text der 
Einladung zur Offertstellung 
entsprechen bzw. haben Abwei-
chungen davon ausdrücklich 
aufzuführen. 

2. Leistungen des UL 

2.1 Der UL erbringt die in einem 
Einzelvertrag spezifizierten 
Dienstleistungen fristgerecht 
und in der geforderten Qualität.

2.2 Eine Substitution oder Un-
terakkordanz ist nur mit schriftli-
cher Einwilligung von SAP zu-
lässig. Im Vorfeld der Einholung 
der Zustimmung hat der UL die 
dahingehende Unterakkordanz-  
oder Substitutionsabsicht bei 
SAP schriftlich anzuzeigen. 
Dies gilt auch dann, wenn das 
mit der Ausführung der Leistung 
beauftragte Unternehmen zu 
demselben Konzern gehört wie 
der UL, oder wenn dieser an 
dem Unternehmen beteiligt ist. 
Der UL hat den Beauftragten 
bezüglich der von ihm übernom-
menen Aufgaben alle Verpflich-
tungen aufzuerlegen, die er ge-
genüber SAP übernommen hat, 
und deren Einhaltung sicherzu-
stellen. Der UL darf seine Be-
auftragten nicht daran hindern, 
mit SAP Verträge über andere 
Lieferungen/Leistungen abzu-
schliessen. Für alle Handlungen 
oder Unterlassungen von sol-
chen Drittpersonen haftet der 
UL wie für seine eigenen.  

2.3 Soweit im Einzelvertrag 
nicht abweichend geregelt, um-
fassen die Leistungen auch die 
Erstellung und Lieferung der fol-
genden Dokumentationen (in 
der im Anhang genannten 
Form): Detailspezifikation, Ab-
nahmespezifikation sowie 
Schulungsunterlagen für An-
wender. 

2.4 Bei der Ausführung von Ein-
zelverträgen, für die der UL 
mehr als einen Mitarbeiter ein-
setzt, ist er verpflichtet, einen 
Projektleiter zu benennen. Die-
ser plant, koordiniert und über-
wacht sämtliche Belange der 
Leistungserbringung auf der 
Seite des UL. Er ist verantwort-
licher Ansprechpartner für den 
Projektleiter von SAP.  

2.5 Der UL ist verpflichtet, den 
SAP Ansprechpartner einzu-
schalten, soweit dies zur ord-
nungsgemässen Durchführung 
des jeweiligen Projekts erforder-
lich ist. Über den Status seiner 
Arbeiten informiert der UL die 
SAP regelmässig. Sofern der 
UL Umstände entdeckt, welche 
den erwarteten Projekterfolg ge-
fährden könnten, wird er dies 
SAP unverzüglich mitteilen.  

2.6 Der UL wird dem Kunden 
gegenüber keinerlei Aussagen 
machen, welche SAP in irgend-
einer Weise über den im Einzel-
vertrag festgelegten Leistungs-
umfang des UL hinaus verpflich-
ten könnten.

2.7 Direkte Absprachen zwi-
schen dem UL und dem Kunden 
sind nur soweit zulässig, als der 
UL direkt beim Kunden tätig ist 
und soweit derartige Abspra-
chen keinen Einfluss auf das 
Gesamtprojekt haben. In jedem 
Fall ist der UL verpflichtet, den 
Projektleiter der SAP schriftlich 
über die getroffenen Abspra-
chen zu informieren. Wenn im-
mer möglich, sind derartige Ab-
sprachen vorgängig mit dem 
Projektleiter der SAP zu koordi-
nieren. 

2.8 Der UL hält die Rechte der 
SAP an Software geschützt, 
achtet im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten darauf, dass auch 
Dritte (insbesondere seine Kun-
den) die Regeln des Software-
schutzes einhalten und unter-
richtet gegebenenfalls SAP un-
verzüglich und schriftlich über 
mögliche Verstösse. 

3. Mitarbeiter des UL 

3.1 Der UL verpflichtet sich, nur 
genügend qualifiziertes Fach-
personal einzusetzen. SAP 
kann widrigenfalls verlangen, 
dass der eingesetzte Mitarbeiter 
des UL durch einen qualifizier-
ten Mitarbeiter ersetzt wird. In 
begründeten Fällen kann der 
Kunde der SAP einen Aus-
tausch des Mitarbeiters des UL 
verlangen. Die mit der Aus-
wechslung verbundenen Kos-
ten, insbesondere Einarbei-
tungs-, Schulungskosten u.Ä. 
trägt der UL. 

3.2 Der UL verpflichtet sich, von 
seinen von ihm für das Projekt 
eingesetzten Mitarbeitern eben-
falls eine schriftliche Erklärung, 
dass diese AEB (insbesondere 
Ziffern 8, 9 und 10) wie auch der 
Einzelvertrag eingehalten wer-
den, zu verlangen.  

3.3 Der UL hat sich vor dem Ein-
satz eines Mitarbeiters zu ver-
gewissern, dass keine Ver-
pflichtungen des Mitarbeiters 
gegenüber früheren Vertrags-
partnern bestehen, welche das 
Projekt oder dessen spätere 
Verwendung gefährden.  

3.4 Der UL hat sich vom Mitar-
beiter die Übertragung sämtli-
cher Rechte an den Arbeitser-
gebnissen auf den UL resp. 
SAP vertraglich zusichern zu 
lassen, soweit dies zulässig ist. 
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Insbesondere hat der Mitarbei-
ter verbindlich zu erklären, auf 
die Nennung als Urheber oder 
Miturheber zu verzichten.  

3.5 Der UL hat den Mitarbeiter 
zur Geheimhaltung zu verpflich-
ten und vor dem Einsatz eine 
entsprechende schriftliche Er-
klärung zu verlangen. Ebenso 
hat der UL den Mitarbeiter zur 
Einhaltung der entsprechenden 
Datenschutz- und Datensicher-
heitsbestimmungen anzuhalten. 

3.6 Der UL ist verpflichtet, von 
einem Mitarbeiter nach Beendi-
gung des Projekts die Rückgabe 
sämtlicher in dessen Besitz be-
findlichen Unterlagen, Daten 
und Informationen von SAP und 
ihren Kunden, insbesondere 
auch der Arbeitsunterlagen (wie 
z.B. Notizen, Organigramme, 
Analysen, Entwürfe, Programm-
ausdrucke, Sitzungsprotokolle, 
Leistungsbeschreibungen, 
Test-, Benutzer-, Installations- 
und Wartungsdokumentationen 
usw., oder Kopien davon) sowie 
die Rückgabe aller damit in Zu-
sammenhang stehenden Daten, 
unabhängig des Speichermedi-
ums, zu verlangen. Der UL gibt 
nach Abschluss des Projekts 
eine entsprechende Vollstän-
digkeitserklärung ab. 

3.7 Der UL ist verpflichtet, von 
einem Mitarbeiter nach Beendi-
gung des Projekts oder der Auf-
lösung des Einzelvertrages die 
Löschung sämtlicher gespei-
cherter projektbezogenen Da-
ten und Programme im Sinne 
von Ziffer 8.6 zu verlangen. 

4. Mitwirkungspflichten von 
SAP 

4.1 SAP übernimmt die Gesamt-
projektleitung beim Kunden. 
Diese umfasst u.a. die techni-
sche und terminliche Koordina-
tion der Leistungen aller Betei-
ligten, die Einberufung von Be-
sprechungen und die Protokoll-
führung. SAP übernimmt die 
Vertretung des UL gegenüber 
dem Kunden, soweit der UL 
nicht direkt beim Kunden tätig 
ist. 

4.2 SAP wird dem UL auf des-
sen Begehren hin den Zugang 
zu den von ihm benötigten Kun-
deninformationen verschaffen.

5. Preise und Zahlungsmoda-
litäten 

5.1 Für die vom UL zu erbrin-
gende Leistung wird im Einzel-
vertrag der vereinbarte Preis, 
welcher als Fixpreis oder als 
Preis nach Aufwand festgesetzt 
werden kann, eingetragen. Auf 
Wunsch der SAP unterbreitet 
der UL ein Fixpreisangebot.  

5.2 Der Preis umfasst, soweit 
gesetzlich zulässig, Steuern 
(MWST ausgeschlossen), die 
auf die Erbringung der Leistung 
erhoben werden können, die 
Kosten für Infrastruktur, Versi-
cherungskosten- und Installati-
onskosten, Liefer- bzw. Verpa-
ckungskosten sowie Zölle. Spe-
sen werden nur aufgrund einer 
besonderen Vereinbarung im 
Einzelvertrag separat abgegol-
ten. 

5.3 Sofern im Einzelvertrag 
nicht abweichend geregelt (z.B. 
Fakturierung nach Arbeitsfort-
schritt), stellt der UL monatlich 
Rechnung. Alle Rechnungen 
sind innert 30 Tagen nach Ein-
gang der Rechnung zahlbar. 
SAP ist berechtigt, Gegenforde-
rungen mit Forderungen des UL 
zu verrechnen. 

5.4 Soweit kein Fixpreis verein-
bart ist, werden alle Leistungen 
monatlich nachträglich nach 
Aufwand in Rechnung gestellt. 
Der UL hat seine Leistung nach-
prüfbar in übersichtlichen Rech-
nungen abzurechnen. Insbe-
sondere überlässt der UL SAP 
unverzüglich für jede Kalender-
woche einen schriftlichen Tätig-
keitsnachweis, der Angaben 
über Mitarbeiter, Arbeitszeit, Ar-
beitsort und Tätigkeit enthält. Ist 
im Rahmen einer Bestellung die 
Erreichung bestimmter Meilen-
steine vereinbart, sind die ge-
leisteten Tätigkeiten nach Mei-
lensteinen aufzuschlüsseln. Die 
Rechnungsstellung erfolgt nach 
der Abnahme gemäss Ziffer 11.  

5.5 Jede Rechnung darf sich nur 
auf eine Bestellung beziehen. 
Sie ist nach erfolgter Liefe-
rung/Leistung – getrennt nach 
Bestellung – an die dort angege-
bene Rechnungsanschrift zu 
senden. Bestellnummern sowie 
die Bestellpositionen sind anzu-
geben, Abrechnungsunterlagen 
(Tätigkeitsnachweise, Neben-
kostenaufstellungen, Belege, 
usw.) beizufügen. 

5.6 Rechnungen über Teilliefe-
rungen/ -leistungen sind mit 
dem Vermerk „Teillieferungs-
rechnung“ bzw. „Teilleistungs-
rechnung“, Schlussrechnungen 
mit dem Vermerk „Restliefe-
rungsrechnung“ bzw. „Restleis-
tungsrechnung“ zu versehen.  

5.7 Der UL nimmt an der elekt-
ronischen Rechnungsabwick-
lung der SAP teil und wird je-
weils auf Anfrage der SAP seine 
Leistungen über das elektroni-
sche Abrechnungstool der SAP 
abrechnen. Die Regelungen 
dieser Ziffer 5 gelten für die 
elektronische Rechnungsab-
wicklung entsprechend, soweit 
nicht Details zwischen UL und 
SAP separat geregelt sind. Wei-
tere Informationen zur elektroni-
schen Rechnungsabwicklung 
wird SAP auf schriftliche An-
frage des UL zur Verfügung stel-
len. 

5.8 Hinsichtlich der Tätigkeits-
nachweise und Rechnungen 
sind gegebenenfalls gesonderte 
Vorgaben der SAP, insbeson-
dere hinsichtlich des Formats, 
zu berücksichtigen. 

5.9 Nebenkosten werden nur in 
angemessenem Umfang und 
nur soweit sie zur Ausübung der 
Tätigkeit als unmittelbar erfor-
derlich vereinbart worden sind, 
erstattet. 

5.10 Der UL verpflichtet sich, 
Mitarbeiter seiner zum Einsatz-
ort nächstgelegenen Geschäfts-
stelle einzusetzen. Entspricht 
der Einsatzort dem Sitz einer 
dem jeweiligen UL-Mitarbeiter 
zugeordneten Geschäftsstelle, 
werden keine Nebenkosten ver-
gütet. 

6. Termine 

6.1 Die im Einzelvertrag ange-
gebenen Termine sind Fixter-
mine, soweit nicht ausdrücklich 
abweichend vereinbart.  

6.2 Soweit der UL durch sein 
Verschulden Termine versäumt, 
kann SAP den ihr entstandenen 
Mehraufwand sowie allfällige 
dem Kunden gegenüber ge-
schuldete Ersatzleistungen gel-
tend machen. 

6.3 Der UL wird SAP über dro-
hende Verzögerung sowie über 
allfällige nicht richtige Mitwir-
kung seitens SAP bzw. des 
Kunden unverzüglich schriftlich 
in Kenntnis setzen.
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7. Änderungen und Präzisie-
rungen 

7.1 Wünscht SAP eine Ände-
rung der spezifizierten Leistung, 
hat der UL innert zweiwöchiger 
Frist eine Offerte hierfür zu er-
stellen, welche auch die preisli-
chen und terminlichen Auswir-
kungen auf die Vertragsleistung 
enthält. Sofern von SAP nicht 
anders schriftlich mitgeteilt, 
führt der UL in der Zwischenzeit 
die übrigen Leistungen plan-
mässig weiter. 

7.2 Alle Abreden, die inhaltliche 
oder zeitliche Änderungen zur 
Folge haben, bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. 

8. Geheimhaltung 

8.1 Der UL ist zur Verschwie-
genheit verpflichtet über alle ihm 
im Verlaufe der Durchführung 
des Einzelvertrages zur Kennt-
nis gelangenden Kundenbezie-
hungen, Arbeitsmethoden, Un-
terlagen, Daten, Informationen, 
Know-how und Geschäftsge-
heimnisse aus dem Bereich von 
SAP und demjenigen ihrer Kun-
den. Der UL wird insbesondere 
alles unterlassen, was SAP die 
künftige Nutzung ihres Know-
hows wegen dessen Bekannt-
werden bei Dritten gefährden 
könnte. Die Geheimhaltungs-
verpflichtung beinhaltet auch 
das Verbot des ganz oder teil-
weise Zugänglichmachens, der 
Einsichtsgewährung und der 
Bekanntgabe an nicht am be-
treffenden Einzelvertrag bzw. 
Projekt beteiligten Mitarbeiter 
und an Dritte. Untersagt ist ins-
besondere das Kopieren aller 
Art zu privaten Zwecken. Soweit 
dem UL von SAP Programme in 
Source-Code und systemtech-
nische Dokumentationen über-
geben werden, dürfen diese nur 
ausdrücklich benannten Mitar-
beitern zur Verfügung gestellt 
werden, und diese haben sie 
unter Verschluss zu halten. 

8.2 Unterlagen, Daten und Infor-
mationen aus dem Geschäfts-
bereich von SAP und demjeni-
gen ihrer Kunden gelten als ver-
traulich, auch wenn sie nicht 
speziell als solche bezeichnet 
werden.

8.3 Der UL ist nicht berechtigt, 
sich im Rahmen der Tätigkeit für 
SAP bzw. deren Kunden, Unter-
lagen zu schaffen, die er aus-
serhalb von Aufträgen von SAP 
verwendet. 

8.4 Der UL erklärt sich bereit, 
allfällig auch eine vom Kunden 
von SAP verlangte Vertraulich-
keitserklärung auf Aufforderung 
von SAP zu unterzeichnen. 

8.5 Auf den Zeitpunkt der Been-
digung von Projekt- und Dienst-
leistungsarbeiten oder der Auf-
lösung des Einzelvertrages hin 
ist der UL unaufgefordert und 
unverzüglich, spätestens jedoch 
binnen zehn Werktagen nach 
Vertragsende, auf eigene Kos-
ten und Risiko zur Rückgabe al-
ler sich in seinem Besitz befind-
lichen Unterlagen, Daten und In-
formationen von SAP und ihren 
Kunden, insbesondere auch der 
Arbeitsunterlagen (wie z.B. No-
tizen, Organigramme, Analy-
sen, Entwürfe, Programmaus-
drucke, Sitzungsprotokolle, 
Leistungsbeschreibungen, 
Test-, Benutzer-, Installations- 
und Wartungsdokumentationen 
usw., oder Kopien davon) sowie 
zur Rückgabe aller damit in Zu-
sammenhang stehenden Daten, 
unabhängig des Speichermedi-
ums, verpflichtet. Bei entspre-
chender Vereinbarung mit SAP 
hat der UL die sachgerechte 
Vernichtung durchzuführen und 
SAP auf Verlangen schriftlich zu 
bestätigen.  

8.6 Gespeicherte projektbezo-
gene Daten und Programme 
sind auf den Zeitpunkt der Be-
endigung von Projekt- und 
Dienstleistungsarbeiten oder 
der Auflösung des Einzelvertra-
ges hin umgehend und unwie-
derbringlich zu löschen. Vorbe-
halten bleibt die Erfüllung von 
Wartungsverpflichtungen durch 
den UL. Soweit der UL innerhalb 
von zwei Jahren nach Beendi-
gung des Einzelvertrages ähnli-
che Unterlagen, wie diejenigen, 
auf welche er zur Zeit seines 
Einsatzes Zugriff hatte, in den 
Händen hat, ist er über deren 
Herkunft auskunftspflichtig. 

8.7 Die Vertragspartner verein-
baren, diese Vereinbarung und 
dessen Inhalt Dritten nicht zu-
gänglich zu machen und dar-
über Stillschweigen zu bewah-
ren. 

Eine Auswertung oder Bekannt-
gabe der mit SAP bestehenden 
Geschäftsbeziehung durch den 
UL, insbesondere in Veröffentli-
chungen oder zu Werbezwe-
cken ist nur mit der ausdrückli-
chen vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der SAP zulässig.  

8.8 Die Geheimhaltungspflicht 
besteht auch nach Beendigung 
des Einzelvertrages weiter. Sie 
ist zeitlich unbefristet, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist. 

9. Datenschutz und Datensi-
cherheit 

9.1 Der UL beachtet die Bestim-
mungen des eidgenössischen 
Datenschutzrechts. 

9.2 Der UL ist insbesondere 
auch verpflichtet, die für Kunden 
von SAP allfällig geltenden zu-
sätzlichen kantonalen und kom-
munalen Datenschutz- und Da-
tensicherheitsbestimmungen 
einzuhalten, soweit er hierauf 
aufmerksam gemacht worden 
ist. Der UL ist ferner verpflichtet, 
allfällig auch von Kunden von 
SAP verlangte Datenschutzer-
klärungen auf Aufforderung von 
SAP zu unterzeichnen. 

9.3 Der UL ist verpflichtet, nur 
die für die Erfüllung des Einzel-
vertrages notwendigen Zugriffe 
auszuführen, das heisst, auf je-
den Zugriff auf Daten und Infor-
mationen von SAP und deren 
Kunden, die für seine Arbeiten 
nicht notwendig sind, zu ver-
zichten.  

9.4 SAP ist berechtigt, von Mit-
arbeitern des UL im Rahmen 
des Einzelvertrages die Vorlage 
eines Auszugs aus dem schwei-
zerischen Strafregister zu ver-
langen, sofern der Mitarbeiter 
Zugang zu Personen- oder Ge-
schäftsdaten am Einsatzort er-
hält, und der Kunde von SAP ei-
nen solchen Auszug wünscht. 

10. Rechtsgewährleistung 
und Rechte an Arbeitsergeb-
nissen 

10.1 Der UL ist verpflichtet, den 
Einzelvertrag selbständig und 
insbesondere ohne unerlaubte 
Verwendung und Einarbeitung 
von Materialien Dritter (Spezifi-
kationen, Programme, Pro-
grammbeschreibungen u.a.) 
auszuführen und die Schutz-
rechte Dritter, insbesondere an 
Softwareprodukten oder -doku-
mentationen, nicht zu verletzen.
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10.2 Der UL hat SAP vor Auf-
nahme der Arbeiten über beste-
hende Verpflichtungen (insbe-
sondere bezüglich allfälligen 
Geheimhaltungspflichten oder 
über bestehende Schutzrechte 
in Bezug auf das zu erstellende 
Arbeitsresultat) gegenüber 
früheren Vertragspartnern zu in-
formieren, wenn die Möglichkeit 
besteht, dass derartige Ver-
pflichtungen das Projekt oder 
deren spätere Verwendung ge-
fährden könnten.  

10.3 Der UL verteidigt SAP 
und/oder Kunden von SAP ge-
gen jeden erhobenen Anspruch 
aufgrund der Leistungen des UL 
oder mangelnder Leistungser-
bringung durch den UL und we-
gen Verletzung eines Schutz-
rechts (einschliesslich, jedoch 
nicht begrenzt auf die Verlet-
zung von Urheberrechten und 
Patenten) im Zusammenhang 
mit der bestimmungsgemässen 
Nutzung eines durch den UL 
bzw. dessen Mitarbeiter erstell-
ten Arbeitsresultates aufgrund 
des Einzelvertrages. Der UL hält 
SAP und/oder Kunden von SAP 
von jedweden Schadenersatz- 
und Gewinnherausgabeansprü-
che, welche Dritten zugespro-
chen werden sowie die SAP  
oder ihren Kunden entstande-
nen Kosten, frei.  

10.4 Wenn Vorgaben der SAP 
in der Leistungsbeschreibung, 
in den zugehörigen Zeichnun-
gen, technischen Spezifikatio-
nen oder sonstigen Unterlagen 
zur Definition der Leistung dazu 
führen können, dass Rechte 
Dritter verletzt werden, so ist der 
UL verpflichtet, dies SAP unver-
züglich schriftlich mitzuteilen 
und SAP andernfalls von allen 
Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die infolge der Verletzung dieser 
Rechte gegen SAP erhoben 
werden. 

10.5 Beide Parteien verpflichten 
sich darüber hinaus zu soforti-
ger gegenseitiger Unterrichtung 
über jegliche Anspruchsbe-
hauptungen Dritter aufgrund 
von Eigentum oder sonstige 
Rechtsverletzungen durch die 
Verwendung von im Rahmen 
des vorliegenden Vertrages zu-
stande gekommenen Arbeitser-
gebnissen.

10.6 Zusätzlich zur Abwehr von 
Ansprüchen gegen SAP ver-
pflichtet sich der UL, einen der-
artigen Ersatz für Arbeitsergeb-
nisse zu stellen oder derartige 
Veränderungen an ihnen vorzu-
nehmen, dass sie nicht länger 
die Rechte Dritter, einschliess-
lich, jedoch nicht begrenzt auf 
Urheberrechte, verletzen oder 
SAP das Recht zu verschaffen, 
die Arbeitsergebnisse in der 
Form, in der sie Anlass zu Ein-
wendungen Dritter gaben, wei-
ter zu nutzen. 

10.7 Sonstige vertragliche oder 
gesetzliche Ansprüche von SAP 
im Zusammenhang mit Rechts-
verletzungen Dritter bleiben von 
vorstehenden Bestimmungen 
unberührt. 

10.8 Alle Informationen, Daten, 
Unterlagen oder Gegenstände, 
die dem UL zur Ausübung sei-
ner Tätigkeit von SAP zur Verfü-
gung gestellt werden, verblei-
ben im ausschliesslichen Eigen-
tum von SAP, soweit diese nicht 
dem UL oder Dritten zustehen. 

10.9 Bestehende Rechte der 
Vertragspartner an Entwicklun-
gen (z.B. Computerprogramme, 
Entwürfe, Systeme und Techni-
ken), die unabhängig von der 
vertraglichen Dienstleistung ge-
macht worden sind, werden 
durch den Einzelvertrag nicht 
berührt.  

10.10 Alle Urheber- und ande-
ren Rechte an den vom UL im 
Rahmen des Einzelvertrages 
geschaffenen Arbeitsergebnis-
sen, sei dies allein oder in Zu-
sammenarbeit, wie Erfindungen 
(unabhängig von ihrer Paten-
tierbarkeit), urheberrechtlich ge-
schützte Werke (insbesondere 
Computerprogramme, und zu-
gehörige Dokumentationen, Un-
terlagen, usw. sowie Teile da-
von), Muster und Modelle, 
Know-how etc., stehen aus-
schliesslich SAP zu und werden 
hiermit im Zeitpunkt ihrer Ent-
stehung, soweit gesetzlich zu-
lässig, auf SAP übertragen. Der 
UL verpflichtet sich, sämtliche 
Erklärungen abzugeben und 
sämtliche Dokumente zu unter-
zeichnen, die zu einer solchen 
Abtretung und zur Eintragung 
zugunsten von SAP berechtig-
terweise notwendig oder geeig-
net sind. 

10.11 Bei Programmentwicklun-
gen erfolgt die Auslieferung im 
Binär und Source-Code, ein-
schliesslich Entwicklungsdoku-
mentation in jeglicher Form. Alle 
Unterlagen wie Programmlis-
tings, Datenschemata, Ablaufdi-
agramme, Systemdokumenta-
tion usw., und alle Gegen-
stände, welche der UL im Rah-
men der Dienstleistungserbrin-
gung bei SAP oder bei Kunden 
von SAP, sei es allein oder in 
Zusammenarbeit, schafft bzw. 
herstellt, stehen im sachen-
rechtlichen Eigentum von SAP, 
resp. beim Kunden von SAP. 

10.12 Soweit eine Abtretung 
nicht möglich ist, gewährt der 
UL SAP insofern ein aus-
schliessliches, räumlich unbe-
grenztes, übertragbares, zeitlich 
und sachlich unbeschränktes 
Nutzungsrecht an den jeweili-
gen Arbeitsergebnissen. Dies 
beinhaltet, ist jedoch nicht be-
grenzt auf die Gewährung eines 
ausschliesslichen, weltweiten, 
übertragbaren und zeitlich und 
sachlich unbeschränkten Nut-
zungsrechts an sämtlichen Ar-
beitsergebnissen. Es beinhaltet 
daneben, ist jedoch nicht be-
grenzt auf das Recht, die jewei-
ligen Arbeitsergebnisse zu ver-
vielfältigen, zu verändern, zu 
verarbeiten, zu übersetzen und 
zu vertreiben, auch mittels Lea-
sing oder Vermietung, und diese 
Nutzungsrechte an den Arbeits-
ergebnissen auf Dritte zu über-
tragen.  

10.13 Die vertragsgemässe Ab-
tretung und/oder Gewährung 
von Rechten tritt unmittelbar mit 
Zustandekommen der jeweili-
gen Arbeitsergebnisse in Kraft. 
SAP erkennt hiermit diese Ab-
tretung und diese Gewährung 
von Nutzungsrechten an den Ar-
beitsergebnissen, je nach Sach-
lage, an. 

10.14 SAP bleibt im Übrigen 
frei, die vom UL im Rahmen des 
Einzelvertrages für SAP oder 
ihre Kunden, sei es allein oder in 
Zusammenarbeit mit dem Per-
sonal von SAP geschaffenen 
Arbeitsergebnisse wie Compu-
terprogramme, Ideen, Metho-
den, Verfahren und Know-how 
beliebig unter eigenem Namen 
zu verwenden und zu verwer-
ten, insbesondere durch Veröf-
fentlichung, Kopieren, Verbrei-
ten, Bearbeiten, Verändern so-
wie Integration oder Inkorpora-
tion in andere Software. 
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Der UL verzichtet auf die Nen-
nung seines Namens als Ur- o-
der Miturheber. 

10.15 Der UL garantiert, dass er 
gestützt auf entsprechende Ab-
tretungserklärungen seiner Mit-
arbeiter oder weiterer beteiligter 
Personen Inhaber aller an SAP 
abzutretenden Rechte ist. Auf 
Verlangen von SAP ist der UL 
verpflichtet, den Abschluss der-
artiger Abtretungserklärungen 
mit den am Projekt beteiligten 
Mitarbeitern oder weiter beteilig-
ter Personen nachzuweisen. 

10.16 SAP hat das alleinige 
Recht, für Arbeitsergebnisse 
und Erfindungen, die im Rah-
men dieses Vertrages geschaf-
fen werden, Schutzrechtsan-
meldungen zu tätigen. Für die 
Mitwirkung zur Erreichung von 
Arbeitsergebnissen und Erfin-
dungen, die zur Anmeldung ei-
nes Schutzrechts führen, kann 
SAP dem UL für dessen Mitar-
beiter oder weiter beteiligter 
Personen eine Vergütung zu-
kommen lassen. 

10.17 Der UL stellt SAP unmit-
telbar bei Abschluss der verein-
barten Leistungen oder, je nach 
Sachlage, bei Beendigung des 
Vertrags sämtliche zur umfas-
senden Ausübung der unter Ab-
satz 10 dieser Bestimmung ge-
währten Rechte notwendigen 
materiellen oder immateriellen, 
auf elektronischem Wege oder 
auf sonstigen Speichermedien 
gespeicherten Informationen 
zur Verfügung. 

11. Erbringung, Erfüllung und 
Abnahme 

11.1 Der UL wird SAP seine Ar-
beitsrapporte für Beratungs-
dienstleistungen wöchentlich 
zur Genehmigung vorlegen. 
SAP wird diese sowie die geleis-
teten Beratungsdienstleistun-
gen überprüfen. Erweisen sich 
Beratungsdienstleistungen, Un-
terlagen oder Auswertungen als 
unvollständig oder nicht ver-
tragsgemäss, so werden sie 
vom UL ergänzt oder verbes-
sert. Bei nachgewiesenermas-
sen sorgfältiger Beratungs-
dienstleistung des UL kann die-
ser die Nachbesserung nach 
Aufwand in Rechnung stellen. 

11.2 Realisierungsdienstleistun-
gen sind erfüllt, sobald der UL 
diese gemäss den im Einzelver-
trag bzw. Detailkonzept festge-
legten Vorgaben vollständig und 
mängelfrei abgeschlossen hat 
und diese abgenommen wur-
den. 

11.3 Nach Vorliegen der Abnah-
mebereitschaftserklärung des 
UL und Übergabe aller zum Ver-
tragsgegenstand gehörenden 
Unterlagen führt SAP die Ab-
nahme der Leistungen des UL 
wie nachstehend spezifiziert 
durch. Werden Teilleistungen 
vereinbart, so erfolgt die Ab-
nahme entsprechend den ver-
einbarten Teilleistungen. SAP 
behält sich aber eine Gesamt-
abnahme vor. Die Abnahme al-
ler oder einzelner Teile bedeutet 
nicht die gesamthafte Abnahme 
durch SAP. 

11.4 Die Erfüllung der Kriterien 
wird im Rahmen eines Abnah-
metests, zu dessen Durchfüh-
rung der UL das seinerseits Er-
forderliche beiträgt, durch den 
UL nachgewiesen. Dieser Ab-
nahmetest wird gemäss Ab-
sprache mit SAP und mit dem 
Kunden durchgeführt. Die 
schriftliche Abnahmeerklärung 
des Kunden ist, sofern im Ein-
zelfall nicht anders vereinbart, 
Voraussetzung für die Erfüllung 
des Vertrages durch den UL. 
Der Einsatz von Teilleistungen 
oder Gesamtleistungen beim 
Kunden durch SAP gilt nicht als 
Abnahme des eigesetzten Teils. 

11.5 Wenn die Abnahme auch 
zum zweiten Mal erfolglos 
bleibt, kann SAP dem UL schrift-
lich eine zweite Nachfrist set-
zen. Gelingt es dem UL auch 
dann nicht, die Mängel zu behe-
ben, kann SAP Minderung oder 
Wandelung geltend machen  
oder auf Kosten des UL eine Er-
satzvornahme durch Dritte vor-
nehmen und bei Verschulden 
des UL ausserdem den ihr oder 
dem Kunden entstandenen 
Schaden geltend machen.

12. Garantie 

12.1 Der UL garantiert, dass die 
vereinbarte Leistung die ver-
traglich zugesicherten Eigen-
schaften aufweist, den dem Ein-
zelvertrag allenfalls zugrunde 
liegenden Spezifikationen, Pro-
zessen, Konzeptvorgaben etc. 
entspricht sowie, soweit keine 
Eigenschaft zugesichert ist, sich 
für die vertraglich vorausge-
setzte, sonst die gewöhnliche 
Verwendung eignet und die Ei-
genschaften aufweist, die bei 
Lieferungen und Leistungen 
dieser Art üblich sind und die ein 
Besteller bei Lieferungen und 
Leistungen dieser Art erwarten 
kann, und dass dem Übergang 
der vereinbarten Befugnisse auf 
SAP keine Rechte Dritter entge-
genstehen. 

12.2 Entsprechen die Leistun-
gen nicht der geforderten Quali-
tät bzw. weisen sie nicht die ver-
traglich zugesicherten Eigen-
schaften auf, hat der UL diese 
Mängel auf schriftliche, wäh-
rend der 12-monatigen Garan-
tiefrist von SAP abgesandte 
Rüge hin, unverzüglich und kos-
tenlos zu beheben. Die gesetzli-
che Untersuchungs- und Rüge-
frist ist wegbedungen. Die Ga-
rantiefrist wird um die Zeit ver-
längert, während der die man-
gelhafte Leistung aus vom UL 
zu vertretenden Gründen nicht 
bestimmungsgemäss benutzt 
werden kann.  

12.3 Wird der Liefergegenstand 
neu geliefert, ganz oder teil-
weise nachgebessert oder er-
setzt, beginnt die Garantiefrist 
für den neu gelieferten, ersetz-
ten oder ganz bzw. teilweise 
nachgebesserten Gegenstand 
erneut. 

12.4 Bei Verzug im Erbringen 
von Mängelbeseitigungsleistun-
gen oder Nichterreichen der ge-
forderten Qualität kann SAP die 
Mängel auf Kosten des UL von 
Dritten beheben lassen. An-
sprüche auf die Geltendma-
chung von Wandelung, Minde-
rung oder Ersatzvornahme im 
gesetzlichen Rahmen bleiben 
vorbehalten. Für nachgebes-
serte Leistungen haftet der UL 
wie für ursprünglich zu erbrin-
gende. 
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13. Haftung und Versicherung 

13.1 Der UL ist Spezialist für die 
im Einzelvertrag definierte Auf-
gabe und als solcher für eine 
sorgfältige und fachgerechte 
Ausführung des Einzelvertrages 
verantwortlich. Die Haftung des 
UL richtet sich nach den gesetz-
lichen Bestimmungen.  

13.2 SAP haftet dem UL für 
Sachschäden, die sie ihm bei 
der Vertragserfüllung in Räum-
lichkeiten der SAP verursacht 
hat, bis zum Höchstbetrag von 
CHF 100'000.- pro Ereignis. 
Eine weitere Haftung von SAP, 
insbesondere für mittelbare 
Schäden oder Datenverluste 
wird ausgeschlossen. 

13.3 Weitergehende zwingende 
gesetzliche Bestimmungen blei-
ben vorbehalten. 

13.4 Der UL schliesst auf seine 
Kosten alle notwendigen Versi-
cherungen mit ausreichenden 
Versicherungssummen, insbe-
sondere aber eine angemes-
sene Haftpflichtversicherung für 
Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden, ab. Der Ab-
schluss einer derartigen Versi-
cherung ist SAP auf Anforde-
rung nachzuweisen. Soweit 
nichts Abweichendes vereinbart 
ist, hat die Mindestdeckungs-
summe CHF 2,5 Mio.- pro Scha-
densereignis zu betragen. Eine 
aktuelle, vom Versicherer aus-
gestellte Versicherungsbestäti-
gung, die die vorstehende De-
ckungssumme nachweist, stellt 
der UL SAP auf Verlangen zur 
Verfügung.  

14. Dauer und Auflösung des 
Einzelvertrages 

14.1 Der Einzelvertrag tritt unter 
Vorbehalt von Ziffer 14.2 mit Un-
terzeichnung durch den UL und 
Gegenzeichnung durch SAP in 
Kraft und gilt ordentlicher Weise 
bis zur Erbringung oder Erfül-
lung der entsprechenden 
Dienstleistung. 

14.2 Bestellverfahren: Unge-
achtet der vorangehenden Ziffer 
14.1 kommt der Einzelvertrag 
auch dadurch zustande und tritt 
in Kraft, dass SAP dem UL eine 
schriftliche Bestellung übermit-
telt, die der UL in der Folge 
schriftlich bestätigt oder sonst 
akzeptiert, indem er beispiels-
weise mit der Erbringung der 
bestellten Dienstleistungen be-
ginnt oder die Bestellung nicht 
innert 10 Tagen ausdrücklich 
ablehnt. Sollte die schriftliche 
Bestätigung durch den UL Ab-
weichungen von der ursprüngli-
chen Bestellung der SAP ent-
halten, hat der UL SAP auf 
diese ausdrücklich hinzuwei-
sen. Soweit in diesen AEB für 
das Zustandekommen, die Än-
derung oder Ergänzung des 
Einzelvertrages Schriftlichkeit 
bzw. Schriftform verlangt wird, 
werden diese Erfordernisse 
durch das vorstehend beschrie-
bene Bestellverfahren vollum-
fänglich erfüllt; insbesondere ist 
eine Unterzeichnung der Bestel-
lung beziehungsweise des Ein-
zelvertrages durch SAP und den 
UL nicht erforderlich. Ausser-
dem kann die Bestellung über 
von SAP zur Abwicklung von 
Einkaufsprozessen bereitge-
stellte elektronische Bestellver-
fahren in Form von webbasier-
ten Anwendungen (z.B. SUS, 
SAP Fieldglass oder SAP Ariba) 
übermittelt werden. 

14.3 Ungeachtet ihrer weiteren 
Rechte ist SAP berechtigt, den 
Einzelvertrag ganz oder teil-
weise schriftlich zu kündigen 
bzw. zu widerrufen, falls der UL 
wesentlichen Bedingungen des 
Einzelvertrages trotz Abmah-
nung nicht entspricht oder über 
ihn ein Nachlass- oder Konkurs-
verfahren eingeleitet wird. Falls 
SAP aus solchen Gründen den 
Einzelvertrag schriftlich kündigt, 
wird der UL nur dann noch 
Dienstleistungsergebnisse fertig 
stellen bzw. übergeben, wenn 
SAP es ausdrücklich fordert. 
Andernfalls ist SAP unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche nur 
zur Bezahlung bereits vor der 
Kündigung gelieferter und 
brauchbarer Resultate verpflich-
tet.

15. Öffentlich-rechtliche Best-
immungen 

15.1 Sofern es sich beim UL um 
einen selbständig Erwerbstäti-
gen handelt, verpflichtet er sich 
dazu, SAP eine schriftliche Be-
stätigung der kontenführenden 
Ausgleichskasse über die Aner-
kennung des Status als Selbst-
ständigerwerbender beizubrin-
gen. Kann eine vom UL in Aus-
sicht gestellte Bestätigung nicht 
beigebracht werden oder ne-
giert die zuständige Ausgleichs-
kasse nachträglich die Selb-
ständigkeit des UL, verpflichtet 
sich dieser dazu, SAP von allen 
dadurch entstehenden Mehr-
kosten vollumfänglich freizustel-
len. 

15.2 Ist der UL oder ein von ihm 
eingesetzter Mitarbeiter auslän-
discher Staatsangehörigkeit, 
verpflichtet er sich nach Mass-
gabe der einschlägigen Geset-
zesbestimmung zur Bezahlung 
aller im Zusammenhang mit der 
vorliegenden Vertragsbezie-
hung anfallenden Steuern (z.B. 
Quellensteuern). Ferner ist er 
dazu verpflichtet, die im Zusam-
menhang mit der Arbeitserbrin-
gung unter diesem Vertrag er-
forderlichen Aufenthalts- und 
Arbeitsbewilligungen auf eigene 
Kosten zu beschaffen. Der UL 
wird SAP alle relevanten steuer- 
und aufenthaltsbewilligungs-
rechtliche Zahlungsbelege und 
Dokumente auf erstes Verlan-
gen unterbreiten. Der UL ver-
pflichtet sich dazu, SAP für jeg-
liche Kosten, welche dieser im 
Zusammenhang mit der Nicht-
einhaltung der vorstehenden 
Bestimmungen entstehen, voll-
umfänglich schadlos zu halten.  

15.3 SAP schuldet die Vergü-
tungen gemäss dieser Verein-
barung und deren Anhänge nur 
unter der Bedingung, dass alle 
Steuer- und Sozialversiche-
rungsbeiträge im Sinne von Ziff. 
15.1 und 15.2 vollumfänglich 
vom UL getragen werden. So-
fern die zuständigen Behörden 
gegenüber SAP im Zusammen-
hang mit dem vorliegenden Ver-
trag Steuer- oder Sozialversi-
cherungsbeiträge geltend ma-
chen, gilt die getroffene Vergü-
tungsregelung im Umfange der 
geltend gemachten Forderung 
rückwirkend als hinfällig. 
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Der UL ist diesen Falls dazu ver-
pflichtet, SAP die zu viel bezahl-
ten Vergütungen auf erstes Ver-
langen innert 10 Tagen vollum-
fänglich zurückzuerstatten. Da-
bei ist SAP nicht dazu verpflich-
tet, einen allfälligen abweichen-
den Rechtsstandpunkt des UL 
gegenüber den verfügenden 
Behörden geltend zu machen o-
der durchzusetzen. Handelt es 
sich beim UL um eine vom ein-
gesetzten Mitarbeiter zu 100% 
gehaltene juristische Person, 
treffen die Pflichten aus dieser 
Bestimmung auch den Mitarbei-
ter persönlich. SAP hat das 
Recht, Forderungen gemäss 
dieser Ziffer 15 ohne Einschrän-
kung mit Gegenforderungen ge-
genüber dem UL zu verrechnen 
oder fällig werdende Vergütun-
gen solange zurückzubehalten, 
bis sie für ihre Erstattungsforde-
rungen vollumfänglich gedeckt 
ist. 

15.4 Entsendet der UL mit Sitz 
oder Niederlassung im Ausland 
Arbeitnehmende aus dem Aus-
land in die Schweiz, um die 
Leistung auszuführen, so sind 
die Bestimmungen des Entsen-
degesetzes vom 8. Oktober 
1999 einzuhalten. Insbesondere 
sind die Bestimmungen über die 
minimalen Arbeits- und Lohnbe-
dingungen, die Sozialversiche-
rungsbeiträge, die Unterkunft 
und das Meldeverfahren zu be-
achten. Im Rahmen von öffentli-
chen Aufträgen verpflichtet sich 
der UL – unabhängig davon, ob 
sein Sitz/Niederlassung oder 
der Ort der Leistungserbringung 
in der Schweiz oder im Ausland 
liegt – die jeweils am Ort der 
Leistungserbringung geltenden 
Arbeitsschutzbestimmungen 
und Arbeitsbedingungen sowie 
den Grundsatz der Gleichbe-
handlung von Mann und Frau 
einzuhalten. Es gelten als Ar-
beitsbedingungen die Gesamt- 
und die Normalarbeitsverträge 
oder, wo diese fehlen, die tat-
sächlichen orts- und berufsübli-
chen Arbeitsbedingungen, im 
Ausland zudem zumindest die 
Kernübereinkommen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation. 
Der UL stellt sicher, dass auch 
von ihm beigezogene Drittper-
sonen diese Pflichten erfüllen. 
Der UL hat diese schriftlich dazu 
zu verpflichten. 

Verletzt der UL oder eine von 
ihm beigezogene Drittperson 
die Pflichten aus dieser Ziffer 
und erleidet SAP deswegen in 
irgendeiner Form eine Vermö-
genseinbusse, so ist der UL ver-
pflichtet, SAP vollumfänglich 
schadlos zu halten. 

16. Konkurrenzklausel 

Ohne vorgängige schriftliche 
Zustimmung von SAP soll der 
UL keinen Vertrag mit dem Kun-
den direkt vereinbaren oder 
dem Kunden Dienstleistungen 
erbringen auf Basis eines sol-
chen Vertrags während der 
Dauer der Erfüllung des Einzel-
vertrages und/oder innert einem 
Jahr ab Erfüllung, Kündigung  
oder Auflösung des Einzelver-
trages. Für jede Zuwiderhand-
lung gegen diese Bestimmung 
schuldet der UL eine Entschädi-
gung in der Höhe von fünf Pro-
zent seines Auftragswerts, min-
destens aber CHF 50‘000.-, un-
ter Vorbehalt des Nachforde-
rungsrechts für weiter entstan-
denen Schaden. Bezahlung der 
Entschädigung entbindet den 
UL nicht von der Pflicht zur Ein-
haltung dieser Bestimmung. 

17. Betreten und Befahren 
des Werkgeländes der SAP 

Den Anweisungen des Fachper-
sonals ist zu folgen. Das Betre-
ten und Befahren des Werkge-
ländes ist rechtzeitig anzumel-
den. Werden Leistungen auf 
dem Werksgelände erbracht, so 
gilt die entsprechende Hausord-
nung.  

18. Schlussbestimmungen  

18.1 Eine Abtretung von Rech-
ten oder Pflichten aus dem Ein-
zelvertrag an Dritte bedarf der 
vorgängigen schriftlichen Zu-
stimmung von SAP.  

18.2 Alle Aufzeichnungen des 
UL in Bezug auf die Leistungs-
erbringung infolge eines Auf-
trags werden entsprechend ge-
setzlicher Vorgaben aufbe-
wahrt. Bevollmächtigte Vertreter 
von SAP (einschliesslich von 
SAP beauftragte externe Prüfer) 
sind berechtigt, Prüfungen die-
ser Aufzeichnungen beim UL 
vor Ort durchzuführen, soweit 
dies zur Feststellung der Einhal-
tung der Bestimmungen eines 
Einzelvertrages durch den UL 
erforderlich ist.

18.3 Der Einzelvertrag mit die-
sen AEB regelt abschliessend 
die Rechte und Pflichten zwi-
schen SAP und dem UL für die 
Dienstleistungen, die der UL ge-
genüber SAP erbringt. Mündli-
che Abreden bestehen keine. 
Änderungen oder Ergänzungen 
des Einzelvertrages bedürfen 
der Schriftform, der Bezug-
nahme auf die abzuändernde 
Bestimmung, der Unterzeich-
nung durch den UL und der Ge-
genzeichnung durch SAP. Das 
Schriftformerfordernis kann 
auch durch Briefwechsel oder 
(abgesehen von Kündigungen) 
durch elektronisch übermittelte 
Unterschriften (Telefax oder an-
dere durch oder im Auftrag von 
SAP bereitgestellte, vereinbarte 
elektronische Vertragsschluss-
verfahren, wie z. B. das Docu-
SignTM Verfahren) eingehalten 
werden. 

18.4 Sollte eine Bestimmung 
des Einzelvertrages oder der 
AEB nichtig sein oder rechtsun-
wirksam werden, so gelten die 
übrigen Bestimmungen weiter. 
Die nichtige oder rechtsunwirk-
same Bestimmung soll in die-
sem Fall durch eine wirksame 
Bestimmung ersetzt werden, die 
in ihrer wirtschaftlichen Auswir-
kung derjenigen der unwirksa-
men Bestimmung so nahe 
kommt wie rechtlich möglich. 

18.5 Bei Meinungsverschieden-
heiten werden die Parteien vor 
Anrufung des Richters eine güt-
liche Einigung anstreben. Sollte 
sich eine gerichtliche Beurtei-
lung nicht vermeiden lassen, ist 
Zürich-1 der AUSSCHLIESS-
LICHE GERICHTSSTAND. 
SAP kann den UL an seinem 
Sitz belangen. Anwendbares 
Recht ist das Schweizerische 
Recht, unter Ausschluss des 
UN- Übereinkommens über den 
internationalen Warenkauf. 
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Anhang 1 
 

Globale SAP-Richtlinie für geistiges Eigentum 
Beschränkungen bei der Weitergabe von Wettbewerbsrelevanten Informationen an SAP 

 
Ein Leitfaden für Partner, Unterlieferanten und Dritte 

 
Partner, Unterlieferanten und Dritte, die SAP Wettbewerbsrelevante Informationen zur Verfügung stellen, halten 
stets die folgenden z.T. gesetzlich vorgeschriebenen Beschränkungen ein.  
Wettbewerbsrelevante Informationen bezeichnet vorliegend Informationen in Bezug auf die Produkte, Dienstleis-
tungen, Geschäftspläne und Strategien eines Wettbewerbers von SAP. Wettbewerbsrelevante Informationen um-
fassen sowohl im öffentlich zugänglichen Bereich befindliche oder anderweitig rechtmässig erhältliche Informatio-
nen, an denen SAP ein berechtigtes Interesse hat, als auch Informationen über Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nisse anderer Unternehmen, die vertraulich, geheim oder anderweitig als geistiges Eigentum geschützt sind und 
an denen SAP kein Interesse hat. 
Diese Beschränkungen gelten für alle Methoden der Erlangung oder Weitergabe von Wettbewerbsrelevanten In-
formationen, unabhängig davon, ob es sich um gesprochene, gedruckte oder in elektronischer Form vorliegende 
Informationen handelt oder ob die Informationen als Sprache, Text, Code oder Grafik vorliegen und ob der Zugang 
dazu das Sehen, Hören, Analysieren, Besprechen, Zusammenfassen, Kopieren, Weiterleiten, Herunterladen oder 
Speichern dieser Informationen impliziert. Diese Aufzählung der Beschränkungen ist beispielhaft und nicht erschöp-
fend.  
 
Partner, Unterlieferanten und Dritte, die Fragen zur Anwendung der Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums auf 
ihre Tätigkeit für SAP haben, sollten ihren Rechtsberater um Hilfe ersuchen.  
▪ Partner und Unterlieferanten geben nur solche Wettbewerbsrelevanten Informationen weiter, die recht-

mässig und auf ethisch einwandfreie Weise erlangt wurden. 
▪ Unter keinen Umständen gibt ein Partner, Unterlieferanten oder Dritter Wettbewerbsrelevante Informatio-

nen an SAP weiter, die nicht im öffentlichen Bereich befindlich sind oder anderweitig nicht rechtmässig für 
die Übermittlung an SAP verfügbar sind. 

▪ Ferner müssen Partner und Unterlieferanten, die möglicherweise in Kontakt mit Wettbewerbsrelevanten 
Informationen kommen, ihre Handlungen jederzeit im hohem Masse an höchsten Massstäben der Ge-
schäftsethik ausrichten.  

▪ Partner und Unterlieferanten, die SAP rechtmässig erhältliche Wettbewerbsrelevante Informationen zur 
Verfügung stellen, müssen unabhängig von der Informationsquelle alle Bedingungen einhalten, die an die 
Wettbewerbsrelevanten Informationen geknüpft sind oder anderweitig für diese gelten.  

▪ Partner und Unterlieferanten, die Wettbewerbsrelevante Informationen auf Messen, Konferenzen oder 
ähnlichen Veranstaltungen erlangen, müssen jegliche rechtlichen Hinweise oder Geheimhaltungsverein-
barungen, die mit diesen Informationen verknüpft sind, kennen und strengstens befolgen. 

▪ Partner und Unterlieferanten dürfen keine falschen oder irreführenden Informationen verwenden, um Wett-
bewerbsrelevante Informationen zu erlangen, die SAP zur Verfügung gestellt werden.  

▪ Partner und Unterlieferanten, die Informationen, die vertraulich, geheim oder anderweitig als geistiges 
Eigentum geschützt sein könnten, aus dem System, der Software oder den Websites eines SAP-Wettbe-
werbers erlangen, müssen die Nutzungsbedingungen der Website, Click-Wrap-Vereinbarungen oder an-
dere schriftliche Beschränkungen für diese Informationen einhalten. 

▪ Partner und Unterlieferanten, die Zugang zu den Geschäftsgeheimnissen eines SAP-Wettbewerbers oder 
zu anderen Informationen erlangen, die möglicherweise vertraulich, geheim oder anderweitig als geistiges 
Eigentum geschützt sind, dürfen diese Informationen unter keinen Umständen an SAP weitergeben.  

▪ Alle Beschränkungen, die für den Zugriff auf und die Weitergabe von Informationen von SAP-Wettbewer-
bern gelten, gelten auch für Informationen von SAP. Partner und Unterlieferanten, die mit Geschäftsge-
heimnissen von SAP oder anderen Informationen von SAP in Kontakt kommen, die möglicherweise ver-
traulich, geheim oder anderweitig als geistiges Eigentum geschützt sind, dürfen diese Informationen unter 
keinen Umständen an SAP-Wettbewerber oder Dritte weitergeben.

 


